
Antwort
der Bundesregierung

auf die Kleine Anfrage der Fraktion der CDU/CSU
– Drucksache 20/2549 –

Verbindliche Tierhaltungskennzeichnung und umfassende 
Herkunftskennzeichnung

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

In ihrem Koalitionsvertrag zwischen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und 
FDP hat sich die Bundesregierung auf eine verbindliche Tierhaltungskenn-
zeichnung verständigt, die noch 2022 eingeführt werden und auch Transport 
und Schlachtung umfassen soll. Darüber hinaus soll eine umfassende Her-
kunftskennzeichnung auf den Weg gebracht werden (Mehr Fortschritt wagen – 
Koalitionsvertrag, S. 43, https://www.spd.de/fileadmin/Dokumente/Koalitions
vertrag/Koalitionsvertrag_2021-2025.pdf).

Laut dem Ernährungspolitischen Bericht 2020 wünschen sich Verbraucherin-
nen und Verbraucher mehr Informationen und Transparenz beim Kauf von Le-
bensmitteln tierischer Herkunft. Beispielsweise wollen sie „die Haltungs-, 
Schlachtungs- und Transportbedingungen der Tiere kennen, um mit gutem Ge-
wissen Fleisch verzehren zu können“ (Bundestagsdrucksache 19/19430, 
22. Mai 2020, S. 51).

Das Kompetenznetzwerk Nutztierhaltung, die sogenannte Borchert-
Kommission, hat 2020 Vorschläge für eine gesellschaftlich akzeptierte, wirt-
schaftliche und nachhaltige Tierhaltung in Deutschland vorgelegt. Der Deut-
sche Bundestag hat die Bundesregierung im selben Jahr mit breiter Mehrheit 
aufgefordert, „die Empfehlungen des Kompetenznetzwerks Nutztierhaltung in 
Konsequenz und in Gänze aufzugreifen und als Grundlage für die zukünftige 
Ausrichtung der landwirtschaftlichen Nutztierhaltung zu nutzen“ (Ausschuss 
für Ernährung und Landwirtschaft, Ausschussdrucksache 19(10)407, 6. Mai 
2021, S. 2, http://ssvreport.bundestag.btg:7900/volltexte/C1/C1A7B6A766E0
2F4DE0534EF81AAC0F5B.pdf).

Das damalige Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) 
hat daraufhin verschiedene Machbarkeitsstudien in Auftrag gegeben, die 2021 
zu dem Ergebnis kamen, dass dem geplanten Umbau der Tierhaltung keine 
grundsätzlichen Bedenken entgegenstehen. Im selben Jahr konnte das BMEL 
erreichen, dass auch auf europäischer Ebene das Förderregime für eine Weiter-
entwicklung der heimischen Tierhaltung erweitert werden darf. Die von der 
damaligen Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft Julia Klöckner 
eingesetzte Borchert-Kommission hat im April 2022 ihre Empfehlungen aktu-
alisiert. Die Politikfolgenabschätzung zu den Empfehlungen der Borchert-
Kommission (Thünen Working Paper 173, https://www.bmel.de/SharedDocs/
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Downloads/DE/_Tiere/Nutztiere/folgenabschaetzung-borchert.pdf?__blob=pu
blicationFile&v=6) wurde am 3. Mai 2022 im BMEL vorgestellt.

Die Voraussetzungen für eine rasche Umsetzung einer staatlichen Tierhal-
tungskennzeichnung sind demnach gegeben. Nicht zuletzt hat auch die 
Bundesregierung bereits im Februar 2022 angekündigt, dass dazu „kurzfristig 
ein Gesetzentwurf vorgelegt [wird], der in diesem Jahr in die parlamentari-
schen Beratungen gehen wird“ (Bundestagsdrucksache 20/811 vom 23. Febru-
ar 2022, S. 2).

Bis heute liegt dem Deutschen Bundestag allerdings noch kein Gesetzentwurf 
vor. In der Presse waren zudem unterschiedliche Informationen zur Geschwin-
digkeit der Umsetzung sowie zu der Ausgestaltung zu lesen.

Zugleich sind die Produktionskosten in der Tierhaltung massiv gestiegen. Die 
Verkaufserlöse können mit diesen Preissteigerungen nicht Schritt halten. Wäh-
renddessen zeichnet sich durch drastisch gestiegene Lebensmittelpreise in Ver-
bindung mit einer breiten Inflation über große Teile des Warenkorbs bereits ei-
ne rückläufige Zahlungsbereitschaft für hochpreisige Lebensmittel ab.

 1. Wann plant die Bundesregierung, ihre Vorschläge für eine verbindliche 
Tierhaltungskennzeichnung ressortabgestimmt zu veröffentlichen?

Wenn eine solche Veröffentlichung vor der parlamentarischen Sommer-
pause 2022 nicht vorgesehen ist, warum nicht?

Die Eckpunkte des federführenden Bundesministeriums für Ernährung und 
Landwirtschaft (BMEL) zur geplanten verbindlichen Tierhaltungskennzeich-
nung wurden vom BMEL am 7. Juni 2022 vorgestellt. Der Entwurf eines Tier-
haltungskennzeichnungsgesetzes befindet sich derzeit in der Ressortabstim-
mung. Er wird mit der nachfolgenden Einleitung der Länder- und Verbändeab-
stimmung veröffentlicht.

 2. Plant die Bundesregierung, einen Gesetzentwurf zur verbindlichen Tier-
haltungskennzeichnung im Bundeskabinett zu verabschieden, und wenn 
ja, wann?

Wann soll die Ressortabstimmung eingeleitet werden?

Die Ressortabstimmung des Entwurfs eines Tierhaltungskennzeichnungsgeset-
zes wurde bereits eingeleitet. Wie jeder Gesetzentwurf der Bundesregierung 
wird auch der Entwurf eines Tierhaltungskennzeichnungsgesetzes im Bundes-
kabinett beschlossen werden. Die Zuleitung an das Bundeskabinett soll nach 
derzeitigem Stand im Herbst erfolgen.

 3. Hat die Bundesregierung im Vorfeld das Bundesministerium der Justiz 
einbezogen in die Frage, ob ein nationaler Alleingang für eine verbindli-
che Tierhaltungskennzeichnung rechtlich möglich ist?

Das Bundesministerium der Justiz (BMJ) ist gemäß den Vorgaben der Gemein-
samen Geschäftsordnung der Bundesregierung einbezogen.

 4. Hat die Bundesregierung mit der EU-Kommission abgeklärt, ob die Plä-
ne der Bundesregierung zur verbindlichen nationalen Tierhaltungskenn-
zeichnung konform mit dem EU-Recht sind?

Das BMEL hat zu dem Vorhaben zur Einführung einer verbindlichen Tierhal-
tungskennzeichnung bilaterale Gespräche mit Vertretern der Europäischen 
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Kommission geführt. Im Rahmen des Notifizierungsverfahrens hat die Europä-
ische Kommission die Möglichkeit, die konkreten Entwürfe zu prüfen.

 5. Wann genau wird die Bundesregierung die EU-Notifizierung einleiten?

Die Einleitung des EU-Notifizierungsverfahrens soll nach derzeitigem Stand 
im Frühherbst erfolgen.

 6. Will die Bundesregierung, bevor sie den Gesetzentwurf im Deutschen 
Bundestag einbringt, Rechtssicherheit bezüglich der Vereinbarkeit mit 
EU-Recht haben oder will sie es in Brüssel „darauf ankommen“ lassen?

Die Bundesregierung wird nur einen Gesetzentwurf in das Gesetzgebungsver-
fahren einbringen und notifizieren, von dessen Konformität mit dem EU-Recht 
sie ausgeht.

 7. Wie genau versteht die Bundesregierung ihr geplantes Kennzeichen?

Soll es den aktuellen Stand in der landwirtschaftlichen Nutztierhaltung 
transparent machen oder sollen strengere Tierwohlkriterien angelegt wer-
den als Voraussetzung für die Erlangung des Kennzeichens?

Bei der geplanten verbindlichen Tierhaltungskennzeichnung handelt es sich 
nicht um ein Kennzeichen, das eine besondere Produktqualität auszeichnet, 
sondern um eine verbindliche Kennzeichnung aller Produkte, die in den An-
wendungsbereich fallen. Es dient insoweit der Schaffung von Transparenz für 
Verbraucherinnen und Verbraucher über die Haltungsform der Tiere, von denen 
das Lebensmittel stammt.

 8. Will sich die Bundesregierung bei der Tierhaltungskennzeichnung an der 
bestehenden Eierkennzeichnung orientieren?

a) Wenn ja, welche Gründe sprechen dafür?

b) Wenn nein, welche Gründe sprechen dagegen?

c) Wenn ja, weshalb glaubt die Bundesregierung, dass sie diese Kenn-
zeichnung beim Fleisch im nationalen Alleingang verbindlich regeln 
kann, während die Eierkennzeichnung verbindlich nur europaweit 
möglich war?

Die Fragen 8 bis 8c werden gemeinsam beantwortet.
Die geplante Tierhaltungskennzeichnung hat mit der Eierkennzeichnung ge-
mein, dass es sich bei beiden Kennzeichnungen um eine neutrale Verbraucher-
information über die Haltungsform der Tiere, von denen das Lebensmittel 
stammt, handelt. Nach Ansicht des BMEL stehen die geplanten Regelungen im 
Einklang mit den in den entsprechenden EU-Verordnungen enthaltenen Spiel-
räumen und sind EU-rechtskonform.

 9. Will sich die Bundesregierung bei der Tierhaltungskennzeichnung an der 
etablierten Haltungsformkennzeichnung im Handel orientieren?

a) Wenn ja, welche Gründe sprechen dafür?
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b) Wenn nein, welche Gründe sprechen dagegen?

Die Fragen 9 bis 9b werden gemeinsam beantwortet.
Bei dem Haltungsformkennzeichen des Handels handelt es sich um ein freiwil-
liges Kennzeichen. Dabei werden nur solche Produkte in Haltungsformen sor-
tiert, die bereits einem Labelsystem angehören. Eigene Kontrollen des Handels 
zur Eingruppierung der Produkte in die verschiedenen Haltungsformen sind 
nicht vorgesehen.
Im Gegensatz dazu handelt es sich bei der verbindlichen Haltungskennzeich-
nung nicht um ein Kennzeichen, sondern um eine verbindliche Verbraucherin-
formation. Es erfolgt eine staatliche Kontrolle. Es handelt sich somit um unter-
schiedliche Konzepte.

10. Will sich die Bundesregierung bei der Tierhaltungskennzeichnung an ei-
nem „beschreibenden System“ orientieren, wie es die Parlamentarische 
Staatssekretärin beim Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft, 
Dr. Ophelia Nick, im Mai 2022 auf dem Molkereikongress angekündigt 
hat?

Wenn ja, wie soll ein solches „beschreibendes System“ konkret ausse-
hen?

Auf die Antwort zu Frage 7 wird verwiesen.

11. Plant die Bundesregierung, bei der verbindlichen Tierhaltungskennzeich-
nung auch den Bereich des Transports und der Schlachtung zu berück-
sichtigen, und wenn nein, warum nicht?

Die Aspekte Transport und Schlachtung sollen nach den Vorstellungen des 
BMEL ordnungsrechtlich weiterentwickelt werden, so dass die erforderlichen 
Tierschutzmindeststandards für alle Tiere verbindlich gelten.

12. Mit welchen Tierarten und welchen Verarbeitungsstufen (z. B. Schlach-
tung, Zerlegung, Herstellung von Hackfleisch, Schinken, Schnitzel, 
Steaks, Wurst usw.) plant die Bundesregierung, die Tierhaltungskenn-
zeichnung zu starten?

13. Welche Tierarten und Verarbeitungsstufen sollen später folgen (bitte für 
jedes Jahr im Zeitraum von 2022 bis 2026 einzeln aufführen)?

14. Mit welchen Vertriebskanälen beabsichtigt die Bundesregierung, die 
Tierhaltungskennzeichnung zu starten?

15. Welche Vertriebskanäle sollen wann folgen (bitte für jedes Jahr im Zeit-
raum von 2022 bis 2026 einzeln aufführen)?

Die Fragen 12 bis 15 werden aufgrund ihres Sachzusammenhangs gemeinsam 
beantwortet.
Zunächst soll mit der Einführung einer verbindlichen Tierhaltungskennzeich-
nung für unverarbeitetes frisches Schweinefleisch (vorverpackt und nicht vor-
verpackt) im Lebensmitteleinzelhandel, in Fleischereifachbetrieben sowie im 
Fernabsatz begonnen werden. Im weiteren Verlauf soll eine Erweiterung der 
Kennzeichnung auf weitere Tierarten, Produktarten sowie Anbieter und Anbie-
terinnen von Lebensmitteln erfolgen. Die Ausweitung erfolgt durch entspre-
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chende Änderungsgesetze. Diese sollen kurzfristig nach Inkrafttreten des 
Stammgesetzes vorgelegt werden.

16. Plant die Bundesregierung, im Gesetzentwurf zur verbindlichen Tierhal-
tungskennzeichnung die genauen Kriterien für diese Tierhaltungskenn-
zeichnung durch eine Rechtsverordnung festzulegen, die dem Zustim-
mungsvorbehalt des Deutschen Bundestages unterliegt, und wenn nein, 
warum nicht?

Eine Tierhaltungskennzeichnungsverordnung ist nicht geplant, da die Kriterien 
der Tierhaltungsformen bereits im Gesetzentwurf unter Bezugnahme auf die 
Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung festgelegt werden.

17. Plant die Bundesregierung, eine verbindliche Tierhaltungskennzeichnung 
nur für Tiere einzuführen, die in Deutschland gehalten werden oder auch 
für Tiere aus dem EU-Binnenmarkt sowie aus Drittstaaten (Importware)?

Wenn sich die geplante verbindliche Tierhaltungskennzeichnung nur auf 
Tiere beziehen soll, die in Deutschland gehalten werden, warum?

20. Wird sich die Einführung einer verbindlichen Tierhaltungskennzeich-
nung auch auf Drittstaaten beziehen?

Wenn ja, wie plant die Bundesregierung sicherzustellen, dass hierdurch 
keine gravierenden nichttarifären Handelshemmnisse insbesondere für 
Exporte aus Entwicklungsländern entstehen, und welche entwicklungs-
politischen Maßnahmen plant die Bundesregierung zu ergreifen, um Ent-
wicklungsländer bei der Einführung einer entsprechenden Tierhaltungs-
kennzeichnung zu unterstützen?

Die Fragen 17 und 20 werden aufgrund ihres Sachzusammenhangs gemeinsam 
beantwortet.
National verbindliche Regelungen zur Kennzeichnung von Lebensmitteln sind 
nur im eingeschränkten Maße EU-rechtlich zulässig. Hintergrund ist der 
Grundsatz der Warenverkehrsfreiheit im Binnenmarkt. Um Auswirkungen auf 
die Warenverkehrsfreiheit zulasten von Waren aus anderen Mitgliedstaaten zu 
vermeiden, ist nach Einschätzung des BMEL eine verpflichtende Kennzeich-
nung nur für Lebensmittel, die von Tieren stammen, die in Deutschland gehal-
ten worden sind, möglich.
Es besteht die Möglichkeit, bei Lebensmittel die von Tieren stammen, die au-
ßerhalb von Deutschland gehalten worden sind, die Kennzeichnung freiwillig 
vorzunehmen.
Für Produkte aus Drittstaaten sind vergleichbare Regelungen zur freiwilligen 
Teilnahme an der Kennzeichnung geplant, um den Prinzipien der Welthandels-
organisation (WTO) Rechnung zu tragen.

18. Mit welchen Auswirkungen auf die heimischen Landwirte rechnet die 
Bundesregierung, falls die Tierhaltungskennzeichnung Importware nicht 
umfasst?

Die Tierhaltungskennzeichnung bietet den Landwirtinnen und Landwirten die 
Möglichkeit, die Haltungsform gegenüber den Verbraucherinnen und Verbrau-
chern transparent zu machen. Dies könnte bessere Absatzmöglichkeiten eröff-
nen. Dies gilt sowohl für Lebensmittel aus Deutschland als auch für Lebensmit-
tel ausländischer Betriebe, die freiwillig an der Kennzeichnung teilnehmen 
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können. Produkte, die mit diesen Haltungsformen gekennzeichnet sind, könn-
ten bessere Absatzmöglichkeiten haben.

19. Wie will die Bundesregierung sicherstellen, dass einzelne Akteure, wie 
Gastronomie und Kantinen, den Einkauf nicht komplett auf Importware 
umstellen, um die Kennzeichnungspflicht sowie Teilauszeichnungen für 
heimische tierische Erzeugnisse zu umgehen?

Der Wunsch von Verbraucherinnen und Verbrauchern nach mehr Transparenz 
über die Haltung der Tiere, von denen Lebensmittel stammen, ist groß. Auch 
die genannten Wirtschaftsbeteiligten haben Interesse an einer entsprechenden 
verbindlichen Kennzeichnung geäußert. Dementsprechend geht das BMEL da-
von aus, dass entsprechende Ausweichbewegungen nicht in größerem Umfang 
stattfinden werden.

21. Plant die Bundesregierung, bei der Ausgestaltung einer verbindlichen 
Tierhaltungskennzeichnung einen sogenannten True-Price- bzw. True-
Value-Ansatz einfließen zu lassen, und wenn nein, warum nicht?

Mit der Tierhaltungskennzeichnung werden Haltungssysteme beschrieben. Dies 
geschieht unabhängig von Kosten und Produktpreisen. Im Übrigen ist nicht be-
absichtigt, in die Preisgestaltung der Unternehmen einzugreifen.

22. Plant die Bundesregierung die Einführung einer eigenen Bio-Stufe, und 
wenn nein, warum nicht?

Die Kennzeichnung beinhaltet keine Stufen, sondern Haltungsformen. Geplant 
sind fünf Haltungsformen, unter anderem die Haltungsform „Bio“. Mit dieser 
Haltungsform sollen Lebensmittel gekennzeichnet werden, die von Tieren ge-
wonnen wurden, deren Haltung den Anforderungen der EU-Ökoverordnung 
(Verordnung (EU) 2018/848) entspricht und die nach Artikel 35 Absatz 1 der 
Verordnung (EU) 2018/848 zertifiziert sind.

23. Wird die Bundesregierung sicherstellen, dass alle landwirtschaftlichen 
Betriebe die Möglichkeit haben, sich entlang der Haltungskennzeichnung 
weiterzuentwickeln, und wenn ja, wie?

Im Koalitionsvertrag für die Jahre 2021 bis 2025 zwischen SPD,
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und der FDP wird angekündigt, dass die land-
wirtschaftlichen Betriebe beim Umbau der Tierhaltung unterstützt werden sol-
len. Auch die Elemente dieser Unterstützung, darunter eine sachgerechte För-
derung und ggf. eine Anpassung des Bau- und Genehmigungsrechts, werden im 
Koalitionsvertrag zwischen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP ange-
sprochen. Vorschläge für erste dafür nötige Maßnahmen werden derzeit vom 
BMEL ausgearbeitet.

24. Wie will die Bundesregierung im Falle einer eigenen Bio-Stufe für kon-
ventionell wirtschaftende Betriebe gewährleisten, dass diese die höchste 
Tierhaltungsstufe erreichen können?

Bei der geplanten Tierhaltungskennzeichnung sind die Tierhaltungsformen 
nicht als ein System aufeinander aufbauender Stufen angelegt. Daher gibt es 
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keine höchste Stufe, die von konventionellen Betrieben nicht erreicht werden 
könnte.

25. Soll es im Rahmen der verbindlichen Tierhaltungskennzeichnung eine ei-
gene Stufe geben, die die Tierwohl-Leistungen der Betriebe kenntlich 
macht, die an den Programmen der privatwirtschaftlichen „Initiative 
Tierwohl“ (ITW bzw. ITW-plus) teilnehmen, und wenn nein, warum 
nicht?

Auf die Antwort zu Frage 24 wird verwiesen. Die Definition der Haltungsfor-
men folgt tierschutzfachlichen Erwägungen.

26. Plant die Bundesregierung, sich bei der Tierhaltungskennzeichnung an 
objektiven Daten wie Schlachtbefunddaten hinsichtlich der Tiergesund-
heit zu orientieren, wenn nein, warum nicht?

27. Plant die Bundesregierung, die Zahl der Tiere, die in einem Betrieb ge-
halten werden, in das Tierhaltungskennzeichen einfließen zu lassen, und 
wenn nein, warum nicht?

Die Fragen 26 und 27 werden aufgrund ihres Sachzusammenhanges gemein-
sam beantwortet.
Eine Berücksichtigung von Schlachtbefund-Daten oder anderen Daten zur Tier-
gesundheit ist nicht geplant. Die Tierhaltungskennzeichnung kennzeichnet Le-
bensmittel mit der Haltungsform der Tiere, von denen die Lebensmittel gewon-
nen wurden. Die Haltungsform wird vor allem durch bauliche Anforderungen 
an die Haltungseinrichtung, insbesondere hinsichtlich des zur Verfügung ste-
henden Platzes und der Möglichkeit, Außenklimakontakt zu haben, charakter-
isiert.

28. Plant die Bundesregierung im Rahmen einer verpflichtenden Tierhal-
tungskennzeichnung staatliche Kontrollen, wenn ja, in welchem Um-
fang?

Bei der verbindlichen Tierhaltungskennzeichnung handelt es sich um eine ge-
setzliche Pflicht, deren Einhaltung staatlicher Kontrolle unterliegt. Die Durch-
führung der amtlichen Überwachung wird aufgrund der Zuständigkeitsvertei-
lung zwischen Bund und Ländern bei den Ländern liegen. Diese entscheiden 
im Rahmen ihrer Überwachungstätigkeit über den Umfang staatlicher Kontrol-
len.

29. Plant die Bundesregierung, im Falle staatlicher Kontrollen der Tierhal-
tungskennzeichnung die bestehenden Kontrollsysteme der Wirtschaft mi-
teinzubeziehen?

Die Überwachung der Einhaltung der Vorschriften der staatlichen Tierhaltungs-
kennzeichnung wird bei den zuständigen Behörden der Länder liegen. Diese 
entscheiden selbst, inwieweit sie bestehende Kontrollsysteme berücksichtigen.

30. Plant die Bundesregierung, im Ausland ansässige Betriebe, die an der 
Tierhaltungskennzeichnung teilnehmen, regelmäßig zu kontrollieren, und 
wenn ja, wie?
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Lebensmittel, die von Tieren stammen, die außerhalb Deutschlands gemästet, 
geschlachtet oder zerlegt wurden, können freiwillig im Rahmen der Tierhal-
tungskennzeichnung gekennzeichnet werden. Ein Lebensmittelunternehmer, 
der solche Lebensmittel auf dem deutschen Markt mit einer Kennzeichnung in 
den Verkehr bringen möchte, muss eine entsprechende Genehmigung bei der 
zuständigen Behörde beantragen. Der Genehmigung liegt eine Gleichwertig-
keitsprüfung zugrunde.

31. Plant die Bundesregierung, landwirtschaftliche Betriebe, die in mehr 
Tierwohl investieren wollen, aber die Viehbesatzdichte von zwei Groß-
vieheinheiten je Hektar nach der Modernisierung überschreiten würden, 
von einer Tierwohlförderung auszuschließen, wenn ja, warum?

Eine abschließende Entscheidung der Bundesregierung über die Voraussetzun-
gen der Tierwohlförderung ist noch nicht gefallen. Leitfaden wird aber in je-
dem Fall die Vereinbarung im Koalitionsvertrag zwischen SPD, BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN und FDP sein, wonach eine nachhaltige Landwirtschaft zu-
gleich den Interessen der Betriebe, des Tierwohls und der Natur dienen und 
Grundlage einer gesunden Ernährung sein soll. Die Entwicklung der Tierbe-
stände soll sich an der Fläche orientieren und wird in Einklang mit den Zielen 
des Klima-, Gewässer- und Emissionsschutzes (Ammoniak/Methan) gebracht.

32. Wann plant die Bundesregierung, konkrete Erleichterungen im Bau- und 
Immissionsschutzrecht vorzulegen, um Um- und Neubaumaßnahmen für 
mehr Tierwohl zu erleichtern?

Die Bundesregierung strebt eine Änderung des Baugesetzbuches an. Die dies-
bezüglichen Prüfungen der Bundesregierung sind noch nicht abgeschlossen.
Die novellierte Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft (TA Luft) sieht 
Erleichterungen für die Genehmigung von Ställen mit qualitätsgesicherten Hal-
tungsverfahren, die nachweislich dem Tierwohl dienen, vor. In einer Bund-
Länder Arbeitsgruppe „Immissonsschutz und Tierwohl“ werden konkretisieren-
de Vollzugshinweise für die Genehmigungsbehörden erarbeitet.

33. Teilt die Bundesregierung die Einschätzung des Thünen-Instituts, wo-
nach ein erheblicher Finanzierungsbedarf zur Umsetzung der Empfeh-
lungen der Borchert-Kommission besteht – und zwar in Höhe von jähr-
lich im Schnitt 2 Mrd. bis 3,5 Mrd. Euro für laufende Kosten und Inves-
titionen plus steigender Sozialleistungen bis 2040 (Thünen Working Pa-
per 173, S. K 10, 122, https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/D
E/_Tiere/Nutztiere/folgenabschaetzung-borchert.pdf?__blob=publication
File&v=6), wenn nein, warum nicht?

Die zitierte Aussage entstammt der Kurzfassung der Politikfolgenabschätzung. 
Bei vollständigem Studium dieser Arbeit wird deutlich, dass die genannte 
Schätzung an zahlreiche, auch substantielle Annahmen geknüpft ist. In aller 
wissenschaftlicher Redlichkeit weisen die Autoren und Autorinnen zudem da-
rauf hin, mit welchen Problemen derartig langfristige Prognosen behaftet sind.

34. Wie plant die Bundesregierung, den vom Thünen-Institut berechneten Fi-
nanzierungsbedarf bis 2040 zu decken?
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35. Erwartet die Bundesregierung, dass bei einer staatlich organisierten Mit-
finanzierung für mehr Tierwohl, etwa über eine erhöhte Mehrwertsteuer 
oder über eine Tierwohlabgabe, ein Teil des gestiegenen Preises am 
„Point-of-Sale“, das heißt an der Fleischer-, Supermarkt- oder Restau-
rantkasse, durch Preisabschläge entlang der Wertschöpfungskette abge-
fangen würde?

Rechnet die Bundesregierung in diesem Zusammenhang damit, dass dies 
zu niedrigeren Erzeugerpreisen zulasten von Landwirten führen könnte?

Wenn nein, warum nicht?

36. Wie wäre nach Ansicht der Bundesregierung ein höherer Mehrwertsteu-
ersatz für tierische Produkte zum Umbau der Tierhaltung mit dem ab 
2025 vergrößerten Spielraum der EU-Mehrwertsteuersystemrichtlinie 
vereinbar, die gerade eine Befreiung von der Mehrwertsteuer für Grund-
nahrungsmittel ermöglicht?

37. Plant die Bundesregierung die Zweckbindung etwaiger Mehrwertsteuer-
mehreinnahmen, um damit mehr Tierwohl zu finanzieren?

Wie ist dies mit der Legaldefinition von „Steuern“ in § 3 Absatz 1 der 
Abgabenordnung vereinbar?

38. Wie hoch sollte nach Ansicht der Bundesregierung der Preisaufschlag 
auf tierische Produkte sein, um flächendeckend mehr Tierwohl in deut-
schen Ställen zu ermöglichen (bitte in absoluten und relativen Zahlen an-
geben)?

Die Fragen 34 bis 38 werden aufgrund ihres Sachzusammenhangs gemeinsam 
beantwortet.
Es wird auf die Antwort der Bundesregierung zu Frage 11 der Kleinen Anfrage 
der Fraktion der CDU/CSU auf Bundestagsdrucksache 20/2498 verwiesen.

39. Wie bewertet die Bundesregierung das Ergebnis der Studie von Prof. 
Dr. Ulrich Enneking, Hochschule Osnabrück, wonach die Zahlungsbe-
reitschaft der Verbraucher in einem Realexperiment mit verpacktem 
Schweinefleisch „gemessen an den häufig geäußerten Erwartungen an 
die Kaufbereitschaft für Tierwohlprodukte mit moderaten Preisaufschlä-
gen […] verhalten [ist]“ (Prof. Dr. Ulrich Enneking (2019), Kaufbereit-
schaft bei verpackten Schweinefleischprodukten im Lebensmitteleinzel-
handel, Osnabrück, S. 17, https://www.hs-osnabrueck.de/fileadmin/HSO
S/Homepages/Personalhomepages/Personalhomepages-AuL/Enneking/T
ierwohlstudie-HS-Osnabrueck_Teil-Realdaten_17-Jan-2019.pdf)?

Es ist sehr zu begrüßen, dass die Zahlungsbereitschaft der Verbraucherinnen 
und Verbraucher für Produkte von Tieren, die unter höheren Tierschutzstan-
dards erzeugt wurden, in Realexperimenten erforscht wird. Die Ergebnisse der 
Studie von Prof. Dr. Ulrich Enneking machen die Komplexität des Sachverhal-
tes deutlich und informieren darüber, welche Einflussfaktoren auf die Zah-
lungsbereitschaft einwirken. Dabei war zu erwarten, dass die bei konkreten 
Einkäufen realisierte Zahlungsbereitschaft niedriger ausfällt als dies bei Befra-
gungen, die losgelöst vom eigentlichen Einkauf durchgeführt wurden, festge-
stellt wird.
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40. Kennt die Bundesregierung die Ergebnisse einer wissenschaftlichen Stu-
die der Universität Hamburg zur Akzeptanz einer Abgabe auf Fleisch-
produkte (Grischa Perino/Henrike Schwickert (2022), Pity the Pig Over 
Cushioning Climate Change – A Referendum Choice Experiment on 
Meat Taxation, Hamburg, https://ssrn.com/abstract=4107543), die auf-
zeigt, dass die Zustimmungsrate für eine Tierwohlabgabe in der Gesell-
schaft mit steigender Höhe der Abgabe stark sinkt und im Vergleich zu 
einer Abgabe in Höhe von 0,19 Euro/Kilo bei einer Abgabe in Höhe von 
0,39 Euro/Kilogramm nur noch bei rund 50 Prozent und bei einer Abga-
be in Höhe von 1,56 Euro/Kilogramm sogar nur noch bei rund 30 Pro-
zent liegt?

Welche Schlüsse zieht sie daraus?

Die Bundesregierung kennt die genannte Studie und ihre Ergebnisse. Die Aus-
sage, dass die gesellschaftliche Akzeptanz einer solchen Abgabe mit deren Zu-
nahme abnimmt, ist ganz grundsätzlicher Natur. Allerdings kommt auch diese 
Studie zu dem Ergebnis, dass eine offene Kommunikation über die Hintergrün-
de für eine Steuer die Akzeptanz der Steuer maßgeblich beeinflussen kann. 
Sollte eine Fleischsteuer oder eine vergleichbare Abgabe in Frage kommen, so 
ist maßgeblich, dass die Interessen des Tierschutzes, des Umweltschutzes, der 
Verbraucherinnen und Verbraucher und der Unternehmen in der Wertschöp-
fungskette angemessen berücksichtigt werden.

41. Ab wann soll es landwirtschaftlichen Betrieben laut Planung der Bundes-
regierung möglich sein, die Förderung für Stallumbauten zu beantragen, 
die ab 2023 vorgesehen ist?

Wie, und wann sollen dazu die notwendigen Mittel aus dem Bundeshaus-
halt bereitgestellt werden?

Eine Förderung von besonders tierwohlgerechten Stallumbauten ist bereits der-
zeit im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der Agrarstruktur 
und des Küstenschutzes innerhalb des Agrarinvestitionsförderungsprogrammes 
(AFP) möglich. Eine Anpassung der Fördervoraussetzungen an die Tierhal-
tungskennzeichnung wird zu gegebener Zeit erfolgen. Für das Jahr 2023 sind 
im Entwurf für den Bundeshaushalt hierfür 150 Mio. Euro vorgesehen. Bis 
2026 sind insgesamt 1 Mrd. Euro vorgesehen.

42. Wann rechnet die Bundesregierung mit einer für die Verbraucher sichtba-
ren Umsetzung einer gesetzlichen Tierhaltungskennzeichnung?

Das Tierhaltungskennzeichnungsgesetz soll bis zum Sommer 2023 in Kraft tre-
ten. Nach Ablauf einer Übergangsfrist wird die Kennzeichnung verbindlich für 
die in den Anwendungsbereich fallenden Lebensmittel gelten.

43. Wann plant die Bundesregierung, ihre Vorschläge für eine umfassende 
Herkunftskennzeichnung als ressortabgestimmten Gesetz- und Verord-
nungsentwurf zu veröffentlichen?

Wenn eine solche Veröffentlichung nicht vorgesehen ist, warum nicht?

Die Bundesregierung vertritt die Ansicht, dass europäische Regelungen zur 
Herkunftskennzeichnung nationalen Regelungen vorzuziehen sind, weil sie für 
die Verbraucherinnen und Verbraucher umfassendere Anwendung finden und 
den Unternehmen gleiche Bedingungen bieten. Daher unterstützt die Bundes-
regierung die Pläne der Europäischen Kommission, die verpflichtende Her-
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kunftskennzeichnung auf weitere Lebensmittel auszuweiten und EU-weit ein-
heitliche Regeln zu schaffen. Für den Fall, dass eine Lösung auf EU-Ebene 
nicht gelingt, wird die Bundesregierung eine nationale Lösung in Angriff neh-
men.

44. Bezieht sich die umfassende Herkunftskennzeichnung ausschließlich auf 
tierische Produkte, und wenn ja, warum?

Die Europäische Kommission prüft derzeit eine Erweiterung der verpflichten-
den Herkunftskennzeichnung für Milch, Milch als Zutat, Fleisch als Zutat, 
Kaninchen- und Wildfleisch, Reis, Hartweizen in Teigwaren, Kartoffeln und 
Tomaten in bestimmten Tomatenprodukten. Ihre Prüfung geht dementspre-
chend über Lebensmittel tierischen Ursprungs hinaus, da Verbraucherinnen und 
Verbraucher bei vielen Lebensmitteln ein Interesse an deren Herkunft haben.

45. Welche Lücken sieht die Bundesregierung bei der Herkunftskennzeich-
nung von verarbeiteter Ware, insbesondere in den Bereichen Fleisch (bit-
te nach Tierart angeben), Obst und Gemüse?

46. Wann plant die Bundesregierung, Lücken bei der Herkunftskennzeich-
nung von verarbeiteter Ware, insbesondere bei Obst und Gemüse, zu 
schließen, und welche sind dies?

Die Fragen 45 und 46 werden aufgrund ihres Sachzusammenhangs gemeinsam 
beantwortet.
Auch wenn sich die Herkunftskennzeichnung bisher überwiegend auf unverar-
beitete Erzeugnisse bezieht, bestehen bereits in bestimmten Fällen Pflichten zur 
Herkunftskennzeichnung für verarbeitete Lebensmittel. Seit dem 1. April 2020 
muss grundsätzlich die Herkunft der wesentlichen Zutat eines Lebensmittels 
kenntlich gemacht werden, falls sie nicht mit der angegebenen Herkunft des 
Lebensmittels übereinstimmt. Es besteht zudem eine Pflicht zur Herkunftsanga-
be, falls ohne diese Angabe eine Irreführung der Verbraucherinnen und Ver-
braucher über die tatsächliche Herkunft des Lebensmittels möglich wäre.
Die Europäische Kommission prüft eine EU-weite Herkunftskennzeichnungs-
pflicht auch für bestimmte verarbeitete Lebensmittel, darunter Fleisch, das als 
Zutat verwendet wird, Milch als Zutat in Milchprodukten, Hartweizen in Teig-
waren sowie Tomaten in bestimmten Tomatenprodukten. Die Bundesregierung 
begrüßt die Ankündigung der Kommission, hierzu eine Folgenabschätzung zu 
erstellen und darauf aufbauend die Ausweitung der verpflichtenden Herkunfts-
angabe zu prüfen.
Zur Frage der Umsetzung wird auf die Antwort zu Frage 43 verwiesen.

47. Welche Schritte für eine europaweite Einführung einer verbindlichen 
Tierhaltungskennzeichnung sowie einer umfassenden Herkunftskenn-
zeichnung hat die Bundesregierung in Brüssel bereits unternommen und 
vorher abgeklärt?

Die Bundesregierung beteiligt sich an den laufenden Konsultationen der Euro-
päischen Kommission, die verschiedene Optionen zur möglichen Einführung 
einer EU-weiten Tierwohlkennzeichnung, unter anderem auch die Kennzeich-
nung von Tierhaltungsformen prüft. Die Bundesregierung spricht sich auf euro-
päischer Ebene für eine im Idealfall EU-weit verpflichtende Kennzeichnung 
aus
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Im Bereich der Herkunftskennzeichnung unterstützt die Bundesregierung 
grundsätzlich die Pläne der Europäischen Kommission, die verpflichtende Her-
kunftskennzeichnung auf weitere Lebensmittel auszuweiten und beteiligt sich 
an den laufenden Konsultationen der Kommission. Im Februar 2022 hat Bun-
desminister Özdemir zusammen mit seiner österreichischen Kollegin die Kom-
mission aufgefordert, innerhalb des anvisierten Zeitplans einen Legislativvor-
schlag zur Ausweitung der Herkunftskennzeichnung vorzulegen.

48. Welche Schritte für eine europaweite Einführung einer verbindlichen 
Tierhaltungskennzeichnung sowie einer umfassenden Herkunftskenn-
zeichnung plant die Bundesregierung bis zum Ende dieser Legislaturpe-
riode?

In Bezug auf die Einführung einer EU-weiten Tierwohlkennzeichnung wird auf 
die Antwort zu Frage 47 verwiesen.
Nach Vorlage des angekündigten Legislativvorschlags der Europäischen Kom-
mission zur Herkunftskennzeichnung wird sich die Bundesregierung in den 
Verhandlungen auf EU-Ebene einbringen und die Kommission darin unterstüt-
zen, den Prozess rasch voran zu bringen. Die Bundesregierung bereitet in der 
Zwischenzeit ihre Position vor, soweit dies vor Kenntnis der Legislativvor-
schläge möglich ist.

49. Wann rechnet die Bundesregierung mit Vorschlägen der EU-Kommission 
für eine einheitliche und verpflichtende Tierhaltungskennzeichnung auf 
EU-Ebene?

50. Wann rechnet die Bundesregierung mit der Einführung einer einheitli-
chen und verpflichtenden Tierhaltungskennzeichnung in allen EU-
Mitgliedstaaten?

Die Fragen 49 und 50 werden aufgrund ihres Sachzusammenhangs zusammen 
beantwortet.
Die Europäische Kommission hat im Rahmen der geplanten Revision des EU-
Tierschutzrechts angekündigt, verschiedene Optionen zur Einführung eines 
EU-weiten Tierwohlkennzeichens, unter anderem auch die Kennzeichnung von 
Tierhaltungsformen, prüfen zu wollen und bis Ende des Jahres 2023 Vorschläge 
für Maßnahmen zur Einführung eines EU-weiten Tierwohlkennzeichens vorzu-
legen.

51. Wann rechnet die Bundesregierung mit Vorschlägen der EU-Kommission 
für eine einheitliche und verpflichtende Herkunftskennzeichnung?

Die Bundesregierung rechnet mit der Vorlage eines Legislativvorschlags durch 
die Europäische Kommission, wie von dieser angekündigt, bis Ende 2022.

52. Wann rechnet die Bundesregierung mit der Einführung einer einheitli-
chen und verpflichtenden Herkunftskennzeichnung in allen EU- Mit-
gliedstaaten?

Nach Vorlage des Legislativvorschlags durch die Europäische Kommission 
muss dieser das EU-Gesetzgebungsverfahren durchlaufen. Solange der Legisla-
tivvorschlag samt Bericht über die Folgenabschätzung nicht vorliegen, kann 
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keine Prognose über die zu erwartende Zeitspanne bis zu einer Verabschiedung 
der Regelungen abgegeben werden.

53. Wie bewertet die Bundesregierung die Aktivitäten in anderen Mitglied-
staaten der Europäischen Union, etwa in Frankreich und Österreich, wo 
die nationale Herkunftskennzeichnung für Fleisch bereits vor einer euro-
paweiten Regelung ausgeweitet werden soll?

Die Bundesregierung bevorzugt grundsätzlich EU-weite Regelungen, da dies in 
der Regel mit Kosteneinsparungen gegenüber unterschiedlichen nationalen Re-
gelungen und zu faireren Wettbewerbsbedingungen in allen Mitgliedstaaten 
führt. Jedoch wird das BMEL nationale Maßnahmen in Angriff nehmen, sofern 
eine Lösung auf EU-Ebene nicht gelingt.

54. Plant die Bundesregierung einen Haushaltsansatz für eine entsprechende 
„Informations- und Aufklärungskampagne“ zur verbindlichen Tierhal-
tungskennzeichnung und zur umfassenden Herkunftskennzeichnung im 
Haushaltsgesetz für das Haushaltsjahr 2023?

55. Wie hoch wird das Budget für eine solche Kampagne nach Einschätzung 
der Bundesregierung sein müssen, um die Erreichung der Ziele zu ge-
währleisten?

Die Fragen 54 und 55 werden aufgrund ihres Sachzusammenhangs gemeinsam 
beantwortet.
Im Regierungsentwurf für den Haushalt 2023 sind für die Entwicklung und 
Markteinführung einer verpflichtenden Tierhaltungskennzeichnung Mittel in 
Höhe von 8 Mio. Euro veranschlagt.

56. Welche Schritte hat die Bundesregierung bisher unternommen, um die 
erweiterten Fördermöglichkeiten der EU-Strategieplanverordnung im na-
tionalen Förderrahmen abzubilden?

Die nach der EU-Strategieplanverordnung in Deutschland vorgesehenen Maß-
nahmen zur Verbesserung des Tierwohls sollen entsprechend der Abstimmung 
zwischen Bund und Ländern mit den Interventionen der 2. Säule umgesetzt 
werden.
Die Umsetzung der Fördermaßnahmen der 2. Säule der Gemeinsamen Agrarpo-
litik (GAP) liegt in Deutschland in der Zuständigkeit der Länder. In den soge-
nannten Interventionsbeschreibungen (u. a. angestrebte Ziele und Förderbedin-
gungen) des GAP-Strategieplans haben die Länder für die einzelbetriebliche In-
vestitionsförderung die Förderquote auf den Regelsatz der Verordnung (EU) 
2021/2115 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 2. Dezember 2021 
mit Vorschriften für die Unterstützung der von den Mitgliedstaaten im Rahmen 
der Gemeinsamen Agrarpolitik zu erstellenden und durch den Europäischen 
Garantiefonds für die Landwirtschaft (EGFL) und den Europäischen Landwirt-
schaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) zu finanzieren-
den Strategiepläne (GAP-Strategiepläne) und zur Aufhebung der Verordnung 
(EU) Nummer 1305/2013 sowie der Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 von max. 
65 Prozent beschränkt. Ausnahmen für bestimmte Bereiche, wie z. B. Tier-
schutz, sind danach bisher nicht vorgesehen. Der GAP-Strategieplan liegt der 
Europäischen Kommission derzeit zur Prüfung und Genehmigung vor.
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Diese Förderobergrenze geht bereits über das bisher mögliche Niveau nach 
dem EU-Beihilferecht sowie im AFP des Rahmenplans der Gemeinschaftsauf-
gabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" (GAK) hinaus 
und bedarf insoweit zunächst und unter Berücksichtigung der sich daraus er-
gebenden haushalterischen Konsequenzen einer Abstimmung und Bestätigung 
in den GAK-Gremien sowie einer entsprechenden Änderung des EU-
Beihilferechts.

57. Welche Bundesministerien sind an der Ausarbeitung der verbindlichen 
Tierhaltungskennzeichnung beteiligt (bitte einzeln aufführen)?

Mit Einleitung der Ressortabstimmung wurde der Entwurf allen Bundesminis-
terien übermittelt. Zudem werden alle Bundesressorts im Rahmen der Kabinett-
befassung beteiligt.

58. Welche Bundesministerien sind an der Ausarbeitung der umfassenden 
Herkunftskennzeichnung beteiligt (bitte einzeln aufführen)?

Das BMEL bearbeitet federführend die Ausarbeitung der umfassenden Her-
kunftskennzeichnung für Lebensmittel. Bei den laufenden Konsultationen der 
Europäischen Kommission im Rahmen der Farm-to-Fork-Strategie, die auch 
das Thema Herkunftskennzeichnung umfassten, hat das BMEL, das Bundes-
ministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucher-
schutz (BMUV), das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz 
(BMWK) sowie das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) beteiligt. Wei-
tere Ressorts werden nach Vorliegen eines konkreten Vorschlags der Europä-
ischen Kommission und nach Betroffenheit zu gegebener Zeit beteiligt.

59. Wie wird das Kompetenznetzwerk Nutztierhaltung in die Ausgestaltung 
einer verbindlichen Tierhaltungskennzeichnung sowie einer umfassenden 
Herkunftskennzeichnung einbezogen?

Das Kompetenznetzwerk Nutztierhaltung hat sich intensiv mit der Frage der 
Kennzeichnung befasst. Beide Empfehlungen des Kompetenznetzwerks Nutz-
tierhaltung sind auf der Internetseite des BMEL öffentlich verfügbar und wer-
den bei den laufenden Arbeiten berücksichtigt.
Hinsichtlich der Herkunftskennzeichnung bleiben die Folgenabschätzung und 
der Legislativvorschlag der Europäischen Kommission abzuwarten. Die 
Bundesregierung wird die relevanten Akteure zu konkreten Fragestellung zur 
Vorbereitung des Verhandlungsprozesses auf EU-Ebene einbeziehen.

60. Wie bewertet die Bundesregierung die im April 2022 aktualisierten Vor-
schläge des Kompetenznetzwerks Nutztierhaltung?

Für das BMEL sind die Empfehlungen des Kompetenznetzwerks Nutztierhal-
tung eine wichtige Arbeitsgrundlage. Die Bekräftigung der Forderung, die 
durch eine Anhebung der ordnungsrechtlichen Standards über das EU-Niveau 
entstehenden Kosten müssten durch staatliche Tierwohlprämien auch nach In-
krafttreten ausgeglichen werden, verkennt allerdings die rechtlichen und politi-
schen Rahmenbedingungen.
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61. Wann, und mit wem fanden seit dem 8. Dezember 2021 Gespräche zwi-
schen dem BMEL und dem Kompetenznetzwerk Nutztierhaltung statt 
(bitte einzeln aufführen)?

Am 12. April 2022 nahm Bundesminister Cem Özdemir an der 12. Sitzung des 
Kompetenznetzwerks Nutztierhaltung teil und stellte die Planungen des BMEL 
im Bereich der landwirtschaftlichen Tierhaltung vor. Weitere Gespräche zwi-
schen dem BMEL und dem Kompetenznetzwerk Nutztierhaltung in seiner Ge-
samtheit wurden im genannten Zeitraum nicht geführt. Es fanden jedoch einige 
Gespräche mit Bundesminister a. D. Borchert sowie einzelnen Experten des 
Kompetenznetzwerks Nutztierhaltung statt.

62. In welcher Form wird die Bundesregierung die Bundesländer und Kom-
munen an der Erarbeitung einer verbindlichen Tierhaltungskennzeich-
nung sowie einer umfassenden Herkunftskennzeichnung beteiligen?

Die Länder werden gemäß der Gemeinsamen Geschäftsordnung der Bundes-
ministerien im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens beteiligt und haben die 
Möglichkeit, Stellungnahmen zum Entwurf des Tierhaltungskennzeichnungsge-
setzes abzugeben.
Die Länder wurden zur Frage der Ausweitung der Herkunftskennzeichnung im 
Rahmen des Konsultationsverfahrens auf EU-Ebene beteiligt und werden ent-
sprechend der bewährten Verfahren auch im Rahmen des Rechtsetzungsprozes-
ses auf EU-Ebene beteiligt werden.

63. In welcher Form wird die Bundesregierung die Agrarministerkonferenz 
an der Erarbeitung einer verbindlichen Tierhaltungskennzeichnung sowie 
einer umfassenden Herkunftskennzeichnung beteiligen?

Die Bundesregierung hat zuletzt auf der Agrarministerkonferenz im April 2022 
über die geplante Tierhaltungskennzeichnung sowie über die Herkunftskenn-
zeichnung für Lebensmittel tierischen Ursprungs berichtet.
Die Bundesregierung wird auf der nächsten Agrarministerkonferenz über den 
Stand der verbindlichen Tierhaltungskennzeichnung sowie über die Herkunfts-
kennzeichnung berichten.

64. Wann hat die Bundesregierung welche Gespräche bezüglich der Erarbei-
tung einer verbindlichen Tierhaltungskennzeichnung sowie einer umfas-
senden Herkunftskennzeichnung mit welchen Vertretern der Landesre-
gierungen geführt?

Die Erarbeitung einer verbindlichen Tierhaltungskennzeichnung wurde durch 
die Staatssekretärinnen und Staatssekretäre der Agrarressorts der Länder und 
des Bundes auf der Amtschefkonferenz am 22. Januar 2022 thematisiert. Die 
Frage einer verbindlichen Tierhaltungskennzeichnung und einer umfassenden 
Herkunftskennzeichnung wurde durch die Ministerinnen, Minister, Senatorin-
nen und den Senator der Agrarressorts der Länder auf der Agrarministerkonfe-
renz am 1. April 2022 mit dem Bund diskutiert. Die Beschlüsse, welche die 
Landesagrarressorts daraufhin gefasst haben, sind zu finden unter https://www.
agrarministerkonferenz.de/Dokumente-Beschluesse.html.
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65. Hat die Bundesregierung Verbände und/oder andere Interessenvertreter 
an der bisherigen Ausarbeitung einer Tierhaltungskennzeichnung und/
oder Herkunftskennzeichnung beteiligt, und wenn ja, welche, und wann?

66. Wann hat die Bundesregierung welche Gespräche bezüglich der Erarbei-
tung einer verbindlichen Tierhaltungskennzeichnung sowie einer umfas-
senden Herkunftskennzeichnung mit welchen Vertretern der landwirt-
schaftlichen Berufsvertretungen geführt?

67. Wann hat die Bundesregierung welche Gespräche bezüglich der Erarbei-
tung einer verbindlichen Tierhaltungskennzeichnung sowie einer umfas-
senden Herkunftskennzeichnung mit welchen Vertretern der Ernährungs-
wirtschaft geführt?

68. Wann hat die Bundesregierung welche Gespräche bezüglich der Erarbei-
tung einer verbindlichen Tierhaltungskennzeichnung sowie einer umfas-
senden Herkunftskennzeichnung mit welchen Vertretern des Handels ge-
führt?

Die Fragen 65 bis 68 werden aufgrund ihres Sachzusammenhangs gemeinsam 
beantwortet.
In den vergangenen Monaten wurden Gespräche mit Vertreterinnen und Vertre-
tern von Tierschutzorganisationen sowie Verbändevertreterinnen und -vertre-
tern der Landwirtschaft, des Lebensmitteleinzelhandels, der Verarbeitungsbe-
triebe und des Verbraucherschutzes zum Konzept der verbindlichen Tierhal-
tungskennzeichnung geführt. Unter anderem fanden am 29. März 2022 Ge-
sprächsrunden mit Vertreterinnen und Vertretern der Landwirtschaftsverbände 
sowie der verarbeitenden Industrie und am 6. April 2022 mit Vertreterinnen und 
Vertretern des Lebensmitteleinzelhandels statt. Ansonsten wurde eine Reihe 
weiterer bilateraler Gespräche geführt. Im weiteren Verlauf des Gesetzgebungs-
verfahrens werden Verbände und Interessensvertreterinnen und -vertreter im 
Rahmen der Länder- und Verbändeanhörung an der Ausarbeitung der Tierhal-
tungskennzeichnung beteiligt werden.
Hinsichtlich der Herkunftskennzeichnung hat sich die Bundesregierung mit 
Vertreterinnen und Vertretern u. a. aus Verbraucherschutz, Ernährungswirt-
schaft, Ländern und der landwirtschaftlichen Berufsvertretungen in Gesprächen 
ausgetauscht. Die Herkunftskennzeichnung war und ist regelmäßig ein Teil der 
Vorbereitung von Gesprächen des BMEL mit Externen, steht häufig jedoch 
nicht im Vordergrund der Gespräche.
Zur konkreten Ausgestaltung neuer Herkunftsangaben wird die Bundesregie-
rung die relevanten Akteure in den weiteren Verhandlungsprozess auf EU-
Ebene ebenfalls einbeziehen.

69. Mit welchem Konsum pro Kopf und welchen Selbstversorgungsgraden 
bei tierischen Lebensmitteln rechnet die Bundesregierung bis 2030 (bitte 
getrennt nach tierischen Lebensmitteln und Tierarten angeben)?

Der Konsum und die Selbstversorgungsgrade für tierische Lebensmittel wie 
Milch, Milchprodukte, Rind-, Schweine- und Geflügelfleisch sowie Eier wer-
den regelmäßig veröffentlicht (z. B. mit den Versorgungsbilanzen der Bundes-
anstalt für Landwirtschaft und Ernährung). Mit dem Thünen Working Paper 
173 „Politikfolgenabschätzung zu den Empfehlungen des Kompetenznetzwerks 
Nutztierhaltung“ stehen Prognosen unter der Annahme verschiedener Politiks-
zenarien zur Verfügung. Konsum und Erzeugung verändern sich aktuell jedoch 
so sehr, dass bis 2030 kein prognostizierbarer Trend festgestellt werden kann.
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